
242 Förderung von dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnen.

N. Angelegenheiten der Iiirdernng von dem öffentlichen MerKetjr
dienenden Bahnen.

1, Der Eisenbahnfondshatte:
Einnahmen:

a. Bestand aus dem Vorjahre (uergl. Seite 211 des vor¬
jährigen Berichtes) ............. 112779 M, 2? Pf.

d. Etatsmäßiger Zuschuß ............ 40000 „ ,^
zusammen 152779 M. 2? Pf-

Ausgaben:
Zinsenzuschuß an die Landesbank für ausgegebeneDarlehen zur

Anlage von Kleinbahnen iu Gemäßheit der Beschlüssedes Provinzial-
lcmdtags ..................... 5 1434 „ 90^^

Mithiu Bestand 101344 M. 3? Pf.
2, Auf Grund der Beschlüsse des 38, 39, uud 40, Provinziallandtags in Betreff der

Förderung von Bahnunternehmungcnsind vom Provinzialcmsschusse im Berichtsjahre folgende Dar¬
lehen bewilligt worden:

a, der Stadtgemeinde Oberhausen für die Kleinbahn nach Alstaden
und Osterfeld bezw. nach Stcrkrade und Holten zusätzlich . . 150000 M.

d. dem Kreise Merzig für die Kleinbahn Merzig-Wadern , . , . 392000 „
Hierzu die im vorjährigen Berichte aufgeführtenBewilligungenmit . 16 758000^^

Summe 17300000 M-

Beantragt und, vorbehaltlichnäherer Prüfung, in Aussicht gestellt sind
folgende Darlehen:

2. dem Kreise Iell für die Kleinbahn Bullay-Trier 300 000 M
K. dem Kreise Geldern für die Kleinbahn Kempcn-

Strnelen-Kevclaer .......... 400000 „
Summe 700 0(W ^,

Mithin Gesammtbetragder Bewilligungen 18 000 000 Vl.
Der durch den Provinziallaudtag dem Provinzialausschussezur Verfügung gestellte Kredit

von 18 Millionen Mark ist hiernacherschöpft und wurde vom 41. Rheinischen Provinziallandtcig
nicht mehr erhöht.

Im Weiteren hat der bezeichnete Landtag die bisherigen Beschlüsse betreffs Förderung
von Bahnunternehmungcndahin abgeändert,daß

»,. Kommunalverbäudenoder Bahnnntcrnehmungcn, für welche Kommunaluerbändevolle
Gewähr leisten, die nach Prüfung des Landeshauptmanns zur ordnungsmäßigenHer-
stelluug uud Ausrüstung einer dem öffentlichen Verkehr dienendenBahn erforderliche»
Geldmittel aus Mittelu der Landesbankunter den jeweiligen,für ländliche Darlehen
geltendenBedingungen zur Verfügung zu stellen, anderen Unternehmernvon Bahne«
dagegen die erforderlichenDarlehen zu den von der Landesbank besonders festzusetzenden
Bedingungenzu gewähren sind, und
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